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Niederschrift  
 
über die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Bezirksvertretung Oberbarmen (SI/1339/25) 
am 10.06.2025 
 

Anwesend sind: 
  
von der SPD 
 
Frau Petra Goldbecker, Herr Wolfgang Herkenberg, Frau Heike Reese, Herr Dr. Gerhard Reinholz, 
  
von der CDU 
 
Frau Marianne Backhaus, Herr Klaus Hiemann, Herr Benjamin Kolbe, Herr Dr. Jeremias Weber, 
  
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
Frau Susanne Fingscheidt, Herr Martin Möller,  
  
von der FDP 
 
Frau Alexandra Trachte,  
  
Stadtverordnete als beratende Mitglieder 
 
Herr Heinrich-Günter Bieringer, Herr Klaus Jürgen Reese, Herr Michael Schulte, Herr Rainer 
Spiecker, Herr Christian Wirtz,  
  
als Vertretung des Oberbürgermeisters 
 
Frau Annette Berg,  
 
vom Beirat der Menschen mit Behinderung 
 
Herr Paul Hinz, 
 
von der Presse 
 
Frau Rüth (WZ), 
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Nicht anwesend sind: 
  
von der SPD 
 
Herr Kurt Goldbecker,  
  
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
Frau Iris Theuermann-Braß,  
  
von der AfD 
 
Frau Claudia Beckschäfer,  
  
von den Freien Wählern 
 
Frau Anke Kullmann,  
  
von DIE LINKE 
 
Frau Georgia Manfredi,  
 
 
 
Schriftführerin:  
Silvia Füsgen 
 
 
Beginn: 19:00 Uhr 
Ende:    19:55 Uhr 
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I. Öffentlicher Teil 

1 Bericht der Bezirksbürgermeisterin 
  
 Frau Reese berichtet über Veranstaltungen und Termine seit der letzten Sitzung. 

  

2 Bericht aus dem Jugendrat 
  
 Der TOP entfällt. 

3 Bericht aus dem Beirat der Menschen mit Behinderung 
  
 Herr Hinz sagt, der Beirat sei bestrebt, Gremiensitzungen barrierefreier zu 

gestalten. 
  

4 Anträge 
  
4.1 Verwendung freier Mittel 

Vorlage: VO/0444/25 
  
 Herr Kolbe regt an, den Antrag der Wichlinghauser Kicker vom gleichen Tag zu 

unterstützen und dazu die Summe für die Beschilderung Immanuelskirche 
entsprechend zu reduzieren. 
 
Herr Herkenberg schließt sich an. 
 

 Beschluss der Bezirksvertretung Oberbarmen vom 10.06.2025: 

 
Die Verwendung freier Mittel wird wie folgt beschlossen: 
 
 
FV Kulturzentrum Immanuel Beschilderung    1.068,72 € 
Stadtteilbibliothek  Intelino Smart Train   1.494,60 € 
 
Wiki    Jubiläum    1.000,-- € 
 
Tennisclub Fortuna  Trikots, etc.    2.000,-- € 
 
Refugio   Projekt pol. Bildung      270,-- € 
 
Refugio   Selbstbehauptungstraining   2.000,-- € * 
 
Grün-Weiß   Hanteln / Bälle      367,68 € 
 
Wichlinghauser Kicker Spielbetrieb      900,-- € 
 
 
* Restbetrag durchgeführter Kurs + neuer Kurs im 2. Halbjahr 
 
 

 Einstimmigkeit 
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4.2 Verwendung der Mittel nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GfG) 
Vorlage: VO/0445/25 

  
 Herr Herkenberg sagt, dass die Lauchhammerpumpe nicht nur Instand gesetzt 

sondern zum Trinkwasserbrunnen umgerüstet werden solle. Das müsse mit den 
zur Verfügung gestellten Mitteln möglich sein. 
Der von der Verwaltung vorgeschlagene Trinkwasserbrunnen sei für den Berliner 
Platz nicht akzeptabel. 
 

 Beschluss der Bezirksvertretung Oberbarmen vom 10.06.2025: 

 
Die Verwendung der GfG-Mittel wird wie folgt beschlossen: 
 
Schlüsselprojekt – Machbarkeitsstudie     34.509,-- € 
 
(Trocken)-WC im Bezirk      28.391,-- € 
 
Instandsetzung Lauchhammerpumpe als Trinkwasserbrunnen 28.391,-- € 
 

 Einstimmigkeit 
 

5 Höfen - Einrichtung einer Haltestelle für den Schienenersatzverkehr 
Vorlage: VO/0562/25 

  
 Beschluss der Bezirksvertretung Oberbarmen vom 10.06.2025: 

Beratung und Entscheidung werden vertagt, da die Drucksache erst am Tag der 
Sitzung freigegeben wurde. 
Da es erheblichen Beratungsbedarf gibt, wird kurzfristig ein Ortstermin mit der 
Fachverwaltung gewünscht. 
Außerdem wird dringend die Information erbeten, ab wann eine SEV-Haltestelle 
benötigt wird. 
 

 Einstimmigkeit 
 

6 Installation eines Kunstwerks im Kreisverkehr Schmiedestraße 
Vorlage: VO/0605/25 

  
 Die Herren Kolbe und Herkenberg halten die Installation eines Kunstwerkes in 

einem 2-spurigen Kreisel für eine zu große Ablenkung oder Beeinträchtigung der 
Sichtbeziehungen. 
 
Frau Fingscheidt kann diese Einschätzung nicht nachvollziehen. Die 
Fachverwaltung habe keine Bedenken geäußert und das Kunstwerk sei eine 
schöne Sache. 
 

 Beschluss der Bezirksvertretung Oberbarmen vom 10.06.2025: 

Die Bezirksvertretung lehnt die Installation eines Kunstwerkes in diesem Kreisel 
aus Verkehrssicherheitsgründen ab. 
 

 Stimmenmehrheit, bei 2 Gegenstimmen (Bündnis 90/Die Grünen) und 1 
Enthaltung (Frau Reese). 
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7 Veranstaltung StraßenOase! am 13.07.2025 in der Wichlinghauser Str. 
Vorlage: VO/0617/25 

  
 Frau Fingscheidt findet es großartig, dass engagierte Bürger sich Gedanken 

machten, um alternative Nutzungen von Straßen aufzuzeigen. Dies sei ein großer 
Impuls für den Bezirk. 
 
Die Fraktionen von CDU und SPD sprechen sich gegen die Durchführung der 
Veranstaltung an diesem Standort aus. 
Aufgrund der Sperrung der Brücke Waldeckstraße sei hier eine Hauptachse für 
Rettungsfahrzeuge. Es sei gefährlich, wenn diese im Einsatz an Ständen und 
überquerenden Personen vorbeifahren müssten. 
Der ÖPNV nutze die Straße weiter, sodass das Gefühl einer Straßenoase gar 
nicht aufkommen könne. 
Hier sei außerdem die Erschließung etlicher Wohnquartiere. Die Anwohner 
müssten erhebliche Umwege in Kauf nehmen. 
Den Organisatoren werde empfohlen, auf z. B. die Diesterwegstraße oder den 
Schulhof der GS Wichlinghauser Str. auszuweichen. 
  
Herr Möller sagt, der Vorschlag Schulhof widerspreche ja dem Gedanken 
„StraßenOase“. 
 

 Beschluss der Bezirksvertretung Oberbarmen vom 10.06.2025: 

Die Durchführung der Veranstaltung StraßenOase! wird an diesem Standort 
abgelehnt. 
 

 Stimmenmehrheit, bei 2 Gegenstimmen (Bündnis 90/Die Grünen) 
 

8 Neugestaltung und Sanierung von Spiel- und Bolzplätzen 2025 
Vorlage: VO/0326/25 

  
 Beschluss der Bezirksvertretung Oberbarmen vom 10.06.2025: 

Es wird empfohlen, wie folgt (ungeändert) zu beschließen: 
 
Der Jugendhilfeausschuss stimmt den Maßnahmen der Neugestaltung und 
Sanierung von Spiel- und Bolzplätzen 2025 gemäß Vorlage zu. 
 

 Einstimmigkeit 

9 Überarbeitung der Ordnungsbehördlichen Verordnung zum Schutz von 
Naturdenkmälern für das Gebiet der Stadt Wuppertal 
Vorlage: VO/0450/25 

  
 Beschluss der Bezirksvertretung Oberbarmen vom 10.06.2025: 

Es wird empfohlen, wie folgt (ungeändert) zu beschließen: 
 
Die Überarbeitung der ordnungsbehördlichen Verordnung zum Schutz von 
Naturdenkmalen für das Gebiet der Stadt Wuppertal wird beschlossen. 
 

 Einstimmigkeit 
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10 Bebauungsplan 1176 - östlich Wittener Straße / Windhövel 
- Aufstellungsbeschluss - 
Vorlage: VO/0339/25 

  
 Frau Fingscheidt möchte wissen, ob an der Festsetzung aus dem FNP 2004 

festgehalten werde, nur straßenseitig zu bebauen. 
 
Herr Herkenberg regt an, hier mitaufzunehmen, dass ein Fahrradweg entlang 
der Grundstücksgrenzen der Wittener Straße geführt werde. 
Außerdem möchte er wissen, was mit der großen städtischen Fläche (Wiese) im 
Hintergrund geplant sei. Könne hier z. B. ein Parkplatz hin? 
 

 Beschluss der Bezirksvertretung Oberbarmen vom 10.06.2025: 

Es wird empfohlen, wie folgt (ungeändert) zu beschließen: 
 

1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1176 - östlich Wittener Straße 
/ Windhövel - erfasst den Bereich zwischen der Wittener Straße im 
Westen, der Straße Uhlenbruch im Norden, führt dann in südöstliche 
Richtung entlang eines Erschließungswegs bis zum Gebäude Wittener 
Str. 288e, knickt dann ab in südliche Richtung entlang des 
Gehölzstreifens, verläuft dann parallel zum Fahrbahnrand Wittener Str. in 
einer Tiefe von ca. 60 m, folgt dann nach Südosten dem Gehölzstreifen 
bis zu der Bebauung Windhövel 4 und führt von dort entlang der Gärten 
zu den Baugrundstücken Windhövel zurück bis zur Wittener Straße - wie 
in der Anlage 01 näher kenntlich gemacht. 
 

2. Die Aufstellung des Bebauungsplanes 1176 - östlich Wittener Straße / 
Windhövel - wird für den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen.    

 
 

 Einstimmigkeit 

11 Vorhabenbezogener Bebauungsplan (VBP) 1276/1 V - Einern (Gut Einern 
Süd) 
- Teilung und Reduzierung des am 24.03.2022 beschlossenen 
Geltungsbereichs 1276 V 
- Umstellung auf beschleunigtes Verfahren für den VBP 1276/1 V gemäß § 
13a BauGB 
- Würdigung der Stellungnahmen zum VBP 1276/1 V 
- Veröffentlichungsbeschluss zum VBP 1276/1 V 
Vorlage: VO/0026/25 

  
 Beschluss der Bezirksvertretung Oberbarmen vom 10.06.2025: 

Es wird empfohlen, wie folgt (ungeändert) zu beschließen: 
 

1. Die Teilung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 1276V – Einern 
(Gut Einern) – in die Teilbereiche 1276/1 V – Einern (Gut Einern Süd) – 
und 1276/2 V – Einern (Gut Einern Nord) wird beschlossen. Dabei werden 
die Geltungsbereiche 1276/1 V und 1276/2 V gegenüber dem 
ursprünglichen Plangebiet des 1276V reduziert, wie im Lageplan gemäß 
Anlage 01 dargestellt. 

 
2. Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 1276/1 

V - Einern (Gut Einern Süd) - erfasst einen Bereich südlich der Straße 
Einern 120 zwischen dem landwirtschaftlichen Betrieb Einern 126 im 
Osten, der Reihenhausbebauung Dellbusch 207-227 im Süden, der 
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Wohnbebauung Einern 112 im Westen und verläuft im Norden etwa mittig 
innerhalb der Verkehrsflächen Einern - wie in der Anlage 01 näher 
kenntlich gemacht. 

 
3. Das Planverfahren 1276/1 V wird als Verfahren der Innenentwicklung 

gemäß § 13a BauGB durchgeführt. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe 
nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten von umweltbezogenen 
Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden 
Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB wird abgesehen. Das Monitoring 
gemäß § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 

 
4. Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 

Abs. 1 BauGB sowie der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen fließen gemäß den Vorschlägen der 
Verwaltung in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1276/1 V - Einern 
(Gut Einern Süd) - ein. 

 
5. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 1276/1 V – Einern 

(Gut Einern Süd) ist für den unter Punkt 2. genannten Geltungsbereich 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB mit der Begründung und einschließlich der 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen im Internet zu 
veröffentlichen und öffentlich auszulegen. 

 

 Einstimmigkeit 

12 Fortsetzung Sanierung der Futtermauern im Einschnitt Bramdelle NBT 
Vorlage: VO/0545/25 

  
 Herr Herkenberg weist auf die diversen schon durchgeführten Maßnahmen hin 

und bittet, hier einmal die Gesamtkosten für die Geh- und Fahrradwegsicherung 
darzustellen. 
 

 Beschluss der Bezirksvertretung Oberbarmen vom 10.06.2025: 

Es wird empfohlen, wie folgt (ungeändert) zu beschließen: 
 
1. Der Rat der Stadt Wuppertal beschließt die Sanierung weiterer 3 

Futtermauern entlang der Nordbahntrasse im Einschnitt Bramdelle mit 
investiven Gesamtkosten in Höhe von 960.000 €. 

2. Der Rat der Stadt Wuppertal beschließt zur Finanzierung die Bereitstellung 
einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung gem. § 85 GO NRW in 
Höhe von 480.000 €, gedeckt durch die Maßnahme „Ufermauer Hardtufer“. 

 

 Einstimmigkeit 

13 Festlegung der Schulform: Errichtung einer neuen weiterführenden Schule 
im Stadtbezirk Oberbarmen 
Vorlage: VO/0455/25 

  
 Herr Dr. Weber bittet, hier den Bau einer Schule der Sekundarstufe 1 zu 

empfehlen. 
Die Berufskollegs in der Stadt hätten häufig auch sehr gute Oberstufen, suchten 
aber dringend nach Schülern. 
 
Frau Berg sagt, sowohl die Schulentwicklungsplanung als auch die 
Bezirksregierung sagten, dass die Gesamtschule dringend erforderlich sei. 
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 Beschluss der Bezirksvertretung Oberbarmen vom 10.06.2025: 

Es wird empfohlen, wie folgt (ungeändert) zu beschließen: 
 

1. Der Rat der Stadt Wuppertal beschließt, die Schulform der neuen 
weiterführenden Schule im Stadtbezirk Oberbarmen als sechszügige 
Gesamtschule in der Sekundarstufe I und dreizügige Gesamtschule in der 
Sekundarstufe II festzulegen.  

2. Die Verwaltung wird beauftragt, rechtzeitig gem. § 81 Abs. 3 Schulgesetz 
Nordrhein-Westfalen die erforderliche Genehmigung bei der 
Bezirksregierung Düsseldorf zu beantragen. 

 

 Stimmenmehrheit, bei 1 Gegenstimme (Dr. Weber) 

14 Stadtentwässerung - Maßnahmenkatalog 2026/Katalogentwurf 2027 
Vorlage: VO/0330/25 

  
 Beschluss der Bezirksvertretung Oberbarmen vom 10.06.2025: 

Es wird empfohlen, wie folgt (ungeändert) zu beschließen: 
 
1. Der Rat der Stadt stimmt dem Maßnahmenkatalog der WSW Energie & Wasser 

AG für das Jahr 2026 zu. 

2. Der Rat der Stadt nimmt den Maßnahmenkatalogentwurf für das Jahr 2027 zur 
Kenntnis. 

 

 Einstimmigkeit 

15 Sanierungsmaßnahme Gennebrecker Straße im Teilabschnitt "Olga-
Heubeck-Weg" bis "Schimmelsburg" 
Vorlage: VO/0428/25 

  
 Beschluss der Bezirksvertretung Oberbarmen vom 10.06.2025: 

Es wird empfohlen, wie folgt (ungeändert) zu beschließen: 
 
Der Ausschuss für Verkehr beschließt die Sanierungsmaßnahme mit investiven 
Projektkosten in Höhe von 140.000€. 
 

 Einstimmigkeit 

16 Verkehrliche Untersuchung Am Diek / Vor der Beule 
Vorlage: VO/0132/25 

  
 Beschluss der Bezirksvertretung Oberbarmen vom 10.06.2025: 

Es wird empfohlen, wie folgt (ungeändert) zu beschließen: 
 

1. Der Ausschuss für Verkehr beschließt die gesamtverkehrliche 
Untersuchung Am Diek / Vor der Beule mit Kosten in Höhe von 150.000 €. 

2. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus GFG-Mitteln der BV-Oberbarmen. 
Es wurden bereits 115.491 € in 2022 und 2024 von der BV zur Verfügung 
gestellt, so dass in 2025 noch weitere 34.509 € aus den GFG-Mitteln der 
BV bereitgestellt werden. 
 

 Einstimmigkeit 
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17 Sonntagsöffnung ab 1. August 2025 an den Bibliotheksstandorten 
BIB@BOB, Barmen und Vohwinkel 
Vorlage: VO/0561/25 

  
 Herr Möller findet, das sei eine ganz tolle Idee. 

 Die Berichtsdrucksache wird ohne Beschluss entgegengenommen. 
 

18 Prüfauftrag Breslauer Straße/Max-Planck-Str. 
Vorlage: VO/0307/25 

  
 Herr Herkenberg sieht die Voraussetzungen hier sehr wohl erfüllt und meint, die 

Umsetzung des Beschlusses der Bezirksvertretung sei aus Gründen der 
Verkehrssicherheit dringend geboten. 
 

 Beschluss der Bezirksvertretung Oberbarmen vom 10.06.2025: 

Die Bezirksvertretung hält hier aus Gründen der Verkehrssicherheit an ihrem 
Beschluss fest und erwartet baldige Umsetzung. 
 

 Einstimmigkeit 

19 Sachstand zum Konzept öffentliche Toiletten 
Vorlage: VO/0505/25 

  
 Der Bericht wird ohne Beschluss entgegengenommen. 

  

20 Neuregelungen der StVO und VwV zu Geschwindigkeitsbeschränkungen 
(Tempo 30) 
Vorlage: VO/0546/25 

  
 Der Bericht der Verwaltung wird ohne Beschluss entgegengenommen. 

 
 

  

 
 
 
Heike Reese Silvia Füsgen 
Bezirksbürgermeisterin Schriftführerin 
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